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Bebauungsplan Ro 25 „Koblenzer Straße“  
in der Ortschaft Roisdorf 

 
Textteil 

Hinweise und nachrichtliche Übernahme 
 
 
Nachrichtliche Übernahme 
(gemäß § 9 Abs. 6 BauGB) 
 

Wasserschutzgebiet Wesseling-Urfeld 
Das Plangebiet liegt in der Schutzzone III B der Wassergewinnungsanlage Urfeld, 
Wasserschutzgebietsverordnung der Bezirksregierung Köln, vom 24.05.1994 ein-
schließlich der 1. Änderung vom 04.02.1999 und der 2. Änderung vom 26.01.2005. 
Die Verordnung enthält umfangreiche Begriffsbestimmungen für „unverschmutztes“ 
und „gering verschmutztes“ Niederschlagswasser sowie modifizierte Schutzbestim-
mungen für die Zone III B.  

Die ordnungsbehördliche Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für 
das Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlage Urfeld bzgl. der genehmigungs-
pflichtigen Tatbestände und Verbote in der Wasserschutzzone III B ist zu beachten. 

 
Für die Befestigung der Straßen und Wege sowie für die Parkplatzanlage ist versicke-
rungsfähiges Pflaster (Ökopflaster) nicht zulässig. 
Der Einsatz von mineralischen Stoffen aus Bautätigkeiten (Recyclingbaustoffe) und 
industriellen Prozessen (z.B. LD- Schlacke, Elektroofenschlacke u.a.) im Straßen- 
und Erdbau bedarf der wasserrechtlichen Erlaubnis und ist nur unter versiegelten 
Flächen zulässig.  

Für die Errichtung der Straßen und Wege sowie für die Errichtung der Parkplatzanla-
gen ist vor Baubeginn ein Antrag auf Genehmigung nach § 3 Abs. 1 Ziffer 9 und 10 
der Wasserschutzgebietsverordnung an den Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Umwelt und 
Naturschutz zu stellen. Für die Befestigung der Straßen und Wege sowie für die 
Parkplatzanlage ist versickerungsfähiges Pflaster (Ökopflaster) nicht zulässig.  

 
 Hinweise 

1. Archäologische Funde 
Werden Bodendenkmäler als Zeugnisse der Geschichte oder für den Laien erkennba-
re mögliche Bodendenkmäler sowie Veränderungen und Verfärbungen in der natürli-
chen Bodenbeschaffenheit entdeckt, ist nach den §§ 15,16 Denkmalschutzgesetz NW 
(DSchG NW) die Entdeckungsstätte in unverändertem Zustand zu erhalten und dies 
der Stadt Bornheim als Untere Denkmalbehörde (02222/945-0) oder dem LVR-Amt 
für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Overath, Tel.: 02206 / 9030-0, 
Fax: 02206 / 90309-22 unverzüglich zu melden. Die Weisung des LVR-Amtes für Bo-
dendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten. 

Bei einer eventuell notwendig werdenden Unterschutzstellung eines Bodendenkmals 
bedarf es einer Erlaubnis nach § 9 DSchG NW, falls dies aufgrund einer Baumaß-
nahme ganz oder teilweise beseitigt werden muss. Die Erlaubnis kann unter Auflagen 
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und Bedingungen erteilt werden. Falls es zu einer Zerstörung von Bodendenkmälern / 
Bodenfunden kommen sollte, können sich mögliche Kostenfolgen für Grabungen, Do-
kumentationen und wissenschaftliche Beratung solcher Funde ergeben. 

2. Kampfmittel 
Bei Kampfmittelfunden und / oder Feststellung außergewöhnlicher Verfärbungen 
beim Aushub während der Erd- / Bauarbeiten sind die Arbeiten sofort einzustellen 
und die zuständige Ordnungsbehörde, die nächstgelegene Polizeidienststelle oder 
der KBD (Kampfmittelbeseitigungsdienst) zu verständigen. 

Bei Erdarbeiten mit erheblich mechanischer Belastung (z.B. Rammarbeiten, Pfahl-
gründungen, Verbauarbeiten oder vergleichbaren Arbeiten) wird eine Sicherheitsde-
tektion empfohlen. Die Vorgehensweise ist mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst 
NRW – Rheinland abzustimmen. Weiterhin wird auf das Merkblatt des Kampfmittel-
beseitigungsdienstes NRW - Rheinland „Merkblatt für das Einbringen von „Sondier-
bohrungen“ im Regierungsbezirk Köln“ verwiesen. 

3. Boden- und Wasserschutz 
Im Rahmen der Baureifmachung der Grundstücke anfallendes bauschutthaltiges oder 
organoleptisch auffälliges Bodenmaterial (z.B. aus Bodenauffüllungen) ist ordnungs-
gemäß zu entsorgen. Die Entsorgungswege des abzufahrenden Bodenaushubs sind 
dem Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Umwelt- und Naturschutz – Sachgebiet „Gewerbliche 
Abfallwirtschaft“ – anzuzeigen. Dazu ist die Entsorgungsanlage anzugeben oder die 
Wasserrechtliche Erlaubnis (Anzeige) der Einbaustelle vorzulegen.  
 
Sofern im Rahmen des geplanten Straßenausbaus eine Entwässerung von Baugru-
ben erforderlich wird, bedarf dies einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Der Antrag ist 
rechtzeitig beim Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Umwelt- und Naturschutz einzureichen. Mit 
der Baumaßnahme darf erst begonnen werden, wenn dem Bauherr/der Bauherrin der 
entsprechende wasserrechtliche Bescheid vorliegt.  
 
Betriebsstörungen und sonstige Vorkommnisse, die erwarten lassen, dass wasserge-
fährdende Stoffe in das Grundwasser gelangen, sind unverzüglich dem Rhein-Sieg-
Kreis, Amt für Umwelt- und Naturschutz (Untere Wasserbehörde) anzuzeigen.  

4. Bodenschutz und Altlasten  
Der im Plangebiet vorhandene humose belebte Oberboden ist gemäß § 202 BauGB 
zum Schutz des Mutterbodens und von Bau- und Betriebsflächen gesondert abzutra-
gen, zu sichern und zur späteren Wiederverwendung zu lagern und als kulturfähiges 
Material zur Anlage von Strauch- und Baumvegetation wieder aufzubringen. 
 
Werden bei den Bauarbeiten verunreinigte Bodenhorizonte angetroffen, so ist unver-
züglich der Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Technischen Umweltschutz zu informieren. 

5. DIN-Normen 

Die in dieser Satzung in Bezug genommenen DIN-Normen können bei der Stadt 
Bornheim, Rathausstraße 2, 53332 Bornheim, im Stadt-planungs- und Liegenschafts-
amt während der Öffnungszeiten eingesehen und auch über die Beuth– Verlag 
GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin kostenpflichtig bezogen werden. 
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6. Baumschutz 
Bei Arbeiten im Kronentrauf- und Wurzelbereich von Gehölzen ist die DIN 18920 
(Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaß-
nahmen) zu beachten.   

7. Tierschutz 
Die Rodung von Gehölzen ist gemäß den Bestimmungen des § 39 Abs. 5 BNatSchG 
(Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere) grundsätzlich in der Zeit zwischen dem 
1. März und dem 30. September verboten. Gehölzrodungen sind generell auf ein 
notwendiges Maß zu beschränken.  

8. Leitungsschutz 
Im Bereich von Leitungstrassen sind im Rahmen von Pflanzmaßnahmen die Vorga-
ben des Merkblattes „Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanla-
gen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen zu beachten. 

9. Fachgutachten 
Folgende Fachgutachten wurden im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes 
25 oder von Bebauungsplänen in einem engen sachlichen Zusammenhang erarbei-
tet: 

IGEPA Verkehrstechnik GmbH: Grundstücksentwicklung Fuhrweg Bornheim – Rois-
dorf Verkehrsbelastungen Koblenzer Str. zwischen Fuhrweg und Maarpfad, Analyse 
15:00 - 19:00 Uhr und DTV a.T. Eschweiler, April 2016. 

 
INGENIEURGRUPPE STADT + VERKEHR: Bebauungsplan Ro 23, Stadt Bornheim, 
Roisdorf-Ost, Verkehrliche Auswirkungen. Bonn, Juni 2020. 

 
Umwelt- und Grünflächenamt Stadt Bornheim: Bebauungsplan Ro 25 – Koblenzer 
Straße, Artenschutzrechtliche Vorprüfung, Dezember 2020. 
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